
 Deutschlands Europäische Verantwortung 

Für den sozialen 

und wirtschaftli-

chen Neustart in 

Europa brauchen 

wir pragmati-

sche, rechtssi-

chere und 

schnell wirkende 

Lösungen. 

Deutschland ist 

sich seiner Ver-

antwortung für 

Europa bewusst, 

auch in der Krise. Wir haben wiederholt ausländische Inten-

siv-Patienten aufgenommen und liefern medizinische Hilfs-

güter und Beatmungsgeräte an unsere europäischen Partner. 

Auch in „normalen Zeiten“ sind wir solidarisch. Wir schultern 

ein Viertel des gesamten EU-Budgets und sind u.a. größter 

Garantie- und Kapitalgeber für die europäischen Rettungs-

schirme, ohne selbst Mittel aus diesen Fonds zu beanspru-

chen. Diese gelebte Solidarität wird von einer breiten Mehr-

heit der deutschen Bevölkerung getragen.  

Wir sind weiteren notwendigen Schritten zur Krisenbewälti-

gung gegenüber aufgeschlossen. So konnten im europäi-

schen Haushalt kurzfristig Hilfen in Milliardenhöhe mobili-

siert werden. Es gibt Vorschläge, die Europäische Investiti-

onsbank mit einem neuen Garantiefonds für kleine und mitt-

lere Unternehmen auszustatten. Zusätzlich könnte ein neues 

europäisches Kurzarbeitergeldprogramm Arbeitsplätze in 

ganz Europa schützen. Schließlich stünde auch der Europäi-

sche Stabilitätsmechanismus (ESM) mit vorsorglichen Kredit-

linien zur Finanzierung zielgenauer nationaler Maßnahmen in 

besonders betroffenen Mitgliedstaaten bereit. Alle Vorschlä-

ge stehen für starke europäische Handlungsfähigkeit. 

Die Woche im Bundestag 

Geduld und Disziplin in der Corona-Krise 

Der Ge-

sundheits-

schutz von 

Bevölke-

rung und  

Risikogrup-

pen genießt 

weiter 

oberste 

Priorität. 

Gleichzeitig 

sehen wir 

auch die 

negativen Auswirkungen der Kontaktsperre auf Unterneh-

men, Arbeitnehmer, Familien, Schulen und Vereine. Es ist 

gut, dass mit vorsichtigen Lockerungen des öffentlichen 

Lebens begonnen werden konnte. Wir brauchen für das 

Wiederhochfahren unserer Gesellschaft die gleiche Ge-

duld und Disziplin wie für das erfolgreiche Senken der 

Infektionsgeschwindigkeit in den letzten Wochen. Wenn 

uns das gelingt, dann glückt uns auch dieser wirtschaftli-

che und soziale Neustart.  

Wir mussten in den vergangenen Wochen schnell und 

pragmatisch handeln. Wegen der Pandemie kam der Bun-

destag in dieser Woche zu verkürzten Sitzungen zusam-

men. Klar ist, dass das Parlament vollumfänglich arbeitet 

und die Regierung kontrolliert. Es gibt keine Schnellver-

fahren und es werden auch Themen jenseits der Bekämp-

fung des Coronavirus behandelt.  

Deutschland ist bereit, die notwendigen Grundlagen für eine 

schnelle wirtschaftliche Erholung Europas zu legen – aber 

immer im Rahmen der geltenden europäischen Verträge.  



Kulturlandschaft vor Insolvenzwelle schützen 

Das kulturelle Leben in Deutschland ist im Zuge der Corona-

Epidemie komplett heruntergefahren worden. Neben vielen 

anderen sind davon auch Veranstalter von Freizeit-Events 

(Theater, Konzerthäuser, Sportveranstalter etc.) be-

troffen. Sie sollen nun besser vor einer Insolvenz-Welle ge-

schützt werden, die droht, falls sie all die bereits verkauften 

Eintrittskarten jetzt zurücknehmen und auszahlen müssten. 

Veranstalter von Freizeit-Events sollen deshalb dazu berech-

tigt werden, den Inhabern der Eintrittskarten statt der Er-

stattung des Eintrittspreises einen Gutschein zu übergeben.  

Ein kluger Kompromiss, findet die stellvertretende Vorsit-

zende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gitta Conne-

mann: „Außerordentliche Umstände erfordern außerge-

wöhnliche Maßnahmen. Dies gilt auch für den Veranstal-

tungssektor. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind alle 

Kulturveranstaltungen abgesagt worden - von einem Tag 

auf den anderen. Darunter leiden Kunden, die sich auf eine 

Ausstellung, ein Konzert oder eine besondere Aufführung 

gefreut haben. Ins Mark getroffen sind Kulturveranstalter, 

Künstlerinnen und Künstler. Wirtschaftlich und künstlerisch. 

Ohne Reaktion des Gesetzgebers wäre der Schaden für alle 

unabsehbar. Jeder Kunde hätte theoretisch zwar einen An-

spruch auf Erstattung des Ticketpreises. Bei der Masse an 

Rückforderungen jedoch wäre mit einer Welle an Insolven-

zen bei den Veranstaltern zu rechnen. Und am Ende würde 

es nur Verlierer geben. 

Nach unserem Gesetzentwurf dürfen Kulturveranstalter 

ihren Kunden einen Gutschein für bereits gekaufte Tickets 

geben. Damit wird die Liquidität vieler Kulturveranstalter 

gesichert. Die Kunden, die den Eintrittspreis aus persönli-

chen Gründen brauchen, behalten dennoch ihren Anspruch 

auf Erstattung. Alle anderen dürfen sich weiter bzw. wieder 

auf das Konzert, das Musical, die Theateraufführung, die 

Ausstellung freuen, für die sie ja bereits eine bezahlte Ein-

trittskarte haben. Am Ende hilft dieser kluge Kompromiss 

allen Seiten - vorneweg dem Erhalt unserer vielfältigen Kul-

turlandschaft. Diese ist eine der Hauptgewinnerinnen der 

Gutscheinlösung. Denn Künstlerinnen, Künstler und Kultur-

schaffende leben von diesen Veranstaltungen. So sichern 

wir eine Zukunft nach der Krise.“ 

Anpassung des Elterngelds 

Auch viele Eltern haben wegen der Corona-Pandemie Ver-

dienstausfälle, etwa weil sie in Kurzarbeit sind. Damit sie 

trotzdem die Voraussetzungen für den Bezug des Elterngel-

des einhalten können, soll dieses angepasst wer-

den. Konkret heißt das: Kurzarbeitergeld und Arbeitslosen-

geld I aufgrund der Corona-Pandemie reduzieren das Eltern-

geld nicht und fließen auch bei der späteren Berechnung 

des Elterngeldes für ein weiteres Kind nicht mit ein. Eben-

falls wichtig: Eltern, die in sogenannten systemrelevanten 

Berufen – etwa in Krankenhäusern – arbeiten und an ihrem 

Arbeitsplatz jetzt dringend benötigt werden, können ihre 

Elterngeldmonate aufschieben. Und: Eltern sollen den Part-

nerschaftsbonus nicht verlieren, wenn sie wegen der 

Corona-Pandemie aktuell mehr oder weniger arbeiten als 

geplant. Der Partnerschaftsbonus ist eine zusätzliche Leis-

tung, die Mütter und Väter bekommen, die gleichzeitig Teil-

zeit arbeiten und sich die Kindererziehung teilen. 

Dazu erklärt der zuständige Berichterstatter der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Maik Beermann: „Wir lassen frisch 

gebackene und werdende Eltern  nicht im Stich. Die Lage ist 

für die Betroffenen ernst. Wenn wir jetzt nicht handeln wür-

den, würden nach jetziger Lage finanzielle Einbußen bei der 

Elterngeldberechnung drohen. Auch sichern wir von CDU/

CSU den ‚Partnerschaftsbonus‘; Eltern verlieren den An-

spruch nicht, wenn sie mehr oder weniger arbeiten als ge-

plant. Wir von CDU/CSU werden dafür sorgen, dass dieses 

Gesetz Anfang Mai beschlossenen wird, damit es rückwir-

kend zum 1. März 2020 in Kraft treten kann. Damit geben 

wir eine zügige Antwort an die vielen betroffenen Eltern.“  

Kampf gegen Corona 



Liquidität für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 

Die Landwirtschaftliche Rentenbank bietet Liquiditätssiche-

rungsdarlehen aus Bundesmitteln an, die mit einer Bürg-

schaft kombiniert sind. Das Programm richtet sich an Unter-

nehmen aus der Landwirtschaft einschließlich Wein- und 

Gartenbau, Forstwirtschaft, Fischerei und Aquakultur, die 

unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden und nicht 

über ausreichende Sicherheiten verfügen. Dazu äußerten 

sich die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Gitta Connemann, und der agrarpoliti-

sche Sprecher, Albert Stegemann. 

Gitta Connemann: „Unsere Land- und Forstwirte, die Betrie-

be des 

Garten-

baus 

und der 

Fischerei 

sind 

system-

relevant 

für die 

Versor-

gung 

unserer 

Bevölke-

rung mit hochwertigen Lebensmitteln. Das zeigt sich jeden 

Tag in der Corona-Krise. Wir brauchen unsere Grüne Bran-

che zum Leben. Deshalb ist ihre wirtschaftliche Leistungsfä-

higkeit in unserem ureigenen Interesse. Darum wollen wir 

den betroffenen Betrieben über coronabedingte finanzielle 

Engpässe hinweghelfen. Das Bürgschaftsprogramm, das 

heute an den Start geht, ist ein erster Meilenstein. Damit 

stützen wir auch unsere heimische Lebensmittelversorgung 

und die Wirtschaft in den ländlichen Regionen. Wir werden 

genau beobachten, ob das Programm den gewünschten 

Effekt hat. Es gilt nachzusteuern, wenn die konkrete be-

triebliche Praxis dies erfordern sollte. Denn CDU/CSU-

Bundestagsfraktion und Bundesregierung stehen an der 

Seite der Betriebe.“ 

Albert Stegemann: „Mit dem Bürgschaftsprogramm der 

Landwirt-

schaft-

lichen 

Renten-

bank brin-

gen wir 

Liquidität 

auf die 

Höfe. Ob 

ein wirt-

schaftlich 

grund-

sätzlich 

gesunder landwirtschaftlicher Betrieb in der aktuellen 

Corona-Krise weiter Lebensmittel für uns alle erzeugen 

kann, darf nicht an fehlenden Sicherheiten für ein normales 

Bankdarlehen scheitern. Deshalb ist das heute beschlossene 

Bürgschaftsprogramm so wichtig. Angeboten werden dar-

über jetzt zunächst Darlehen in Höhe von maximal drei Mil-

lionen Euro. Bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 

können bis zu 90 Prozent der Darlehenssumme verbürgt 

werden, bei Großunternehmen bis zu 80 Prozent. Damit 

können die Betriebe, die uns täglich mit Essen und Trinken 

versorgen, seit heute ihre Zahlungsfähigkeit stärken.“ 

 

„Die Eu-

ropäische 

Union 

muss 

ihrer Ve-

rant-

wortung 

für die 

Sicher-

heit ihrer 

Bürgerin-

nen und 

Bürger nachkommen. Daher ist es gut, dass die EU-Mission 

‚Irini‘ das Waffenembargo vor der libyschen Küste durchset-

zen wird. Der deutsche Beitrag sollte erkennbar zeigen, dass 

wir es ernst meinen mit unserem Bekenntnis zu einer euro-

päischen Sicherheitsarchitektur. Wir halten es für an der 

Zeit, dass die EU schneller zu wirksamen Ergebnissen 

kommt, wenn es darum geht, für unser aller Sicherheitsinte-

ressen einzustehen.“ 

Der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Henning Otte, zum Start der EU-

Mission „Irini“ vor der libyschen Küste. 

Deutsches Mandat stärkt Sicherheit in Europa 



Betriebe und Beschäftigte im Strukturwandel hin zu einer 

emissionsarmen und digitalen Wirtschaft besser zu unterstüt-

zen. Das gilt speziell für die Automobilindustrie, aber auch für 

andere Bereiche des verarbeitenden Gewerbes, für den Han-

del und bei den finanziellen Dienstleistungen. Die arbeits-

marktpolitischen Instrumente zur Weiterbildung und Qualifi-

zierung werden deshalb fortentwickelt und noch zielgenauer 

ausgerichtet, um die Menschen rechtzeitig auf die sich wan-

delnde Arbeitswelt vorzubereiten. Daneben enthält das Ge-

setz unter anderem Regelungen, welche die Ausbildungsför-

derung weiterentwickeln. Weiter sind mit dem Gesetz zur 

Minderung der Folgen der Corona-Pandemie erforderliche 

Regelungen verbunden: So wird insbesondere die Hinzuver-

dienstgrenze während des Bezugs von Kurzarbeitergeld ange-

hoben und erleichternde Bestimmungen im Betriebsverfas-

sungsgesetz aufgenommen, damit Betriebsräte auch per Vi-

deo- oder Telefonkonferenz tagen können. 

Entwurf eines Gesetzes für Maßnahmen im Elterngeld aus 

Anlass der Covid-19-Pandemie. Das in 1. Lesung beratene 

Gesetz soll zeitlich befristet helfen, die Situation von Eltern 

aufzufangen, welche die Voraussetzungen für den Elterngeld-

bezug auf Grund der Corona-Pandemie nicht mehr einhalten 

können. So sollen Eltern, die in systemrelevanten Branchen 

und Berufen arbeiten, ihre Elterngeldmonate aufschieben 

können. Eltern, die die Elterngeldvariante 

„Partnerschaftsbonus“ nutzen, sollen ihren Anspruch nicht 

verlieren, wenn sie mehr oder weniger arbeiten als geplant. 

Schließlich sollen Zeiten mit verringertem Einkommen z.B. 

aufgrund des Bezugs von Kurzarbeitergeld das Elterngeld bei 

künftigen Elterngeldbeziehern nicht reduzieren.  

Die Woche im Parlament  

Entwurf eines Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der CO-

VID-19-Pandemie im Veranstaltungsvertragsrecht. Aufgrund 

der Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus und der damit verbun-

denen Veranstaltungsverbote wurde ein Großteil der geplan-

ten Musik-, Kultur-, Sport- und sonstigen Freizeitveranstaltun-

gen abgesagt. Freizeiteinrichtungen bleiben geschlossen. In 

diesem Zusammenhang diskutierten wir ein Gesetz zur Abmil-

derung der Folgen in 1. Lesung. Um Liquiditätsengpässen vor-

zubeugen, erhalten die Veranstalter das Recht, den Inhabern 

der Eintrittskarten statt der Erstattung des Eintrittspreises 

einen Gutschein zu übergeben. Der Gutschein kann dann ent-

weder für eine Nachholveranstaltung oder eine alternative 

Veranstaltung eingelöst werden. Gleiches gilt bei der Schlie-

ßung von Freizeiteinrichtung aufgrund der COVID-19-

Pandemie. Der Inhaber des Gutscheins kann jedoch die Aus-

zahlung des Gutscheinwertes verlangen, wenn ihm die Annah-

me des Gutscheins aufgrund seiner persönlichen Lebensver-

hältnisse unzumutbar ist oder wenn der Gutschein nicht bis 

zum 31. Dezember 2021 eingelöst wird. 

Entwurf eines Gesetzes zur Entlastung bei den Heizkosten im 

Wohngeld im Kontext der CO2-Bepreisung (Wohngeld-CO2-

Bepreisungsentlastungsgesetz). Mit dem Gesetzentwurf, den 

wir in zweiter und dritter Lesung beschließen, soll eine nach 

der Haushaltsgröße gestaffelten CO2-Komponente im Wohn-

geld eingeführt werden. Damit wird eine Maßnahme des Kli-

maschutzprogramms 2030 umgesetzt. Mit dem Einstieg in die 

CO2-Bepreisung ab 2021 für den Sektor Wärme soll das 

Wohngeldvolumen um 10 Prozent erhöht werden, um Wohn-

geldempfänger gezielt bei den Heizkosten zu entlasten. Damit 

treffen wir Vorsorge, um das Entstehen sozialer Härten im 

Zusammenhang mit der CO2- Bepreisung zu vermeiden. 

Gesetzes zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im 

Strukturwandel und zur Weiterentwicklung der Ausbildungs-

förderung. Das Gesetz eröffnet insbesondere die Möglichkeit, 
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nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Wahl der neuen Personal-

vertretung bzw. Jugend- und Auszubildendenvertretung kom-

missarisch fort. Zur Sicherung der Handlungs- und Beschluss-

fähigkeit der Personalvertretungen und der Jugend- und Aus-

zubildendenvertretungen werden Beschlussfassungen mittels 

Video- oder Telefonkonferenz ermöglicht. Sprechstunden des 

Personalrats können mit den Beschäftigten optional als Video

-Sprechstunden durchgeführt werden. 

Anpassungsverfahrensaussetzungsgesetz 2020. Wir brachten 

in 1. Lesung einen Gesetzentwurf auf den Weg, um das An-

passungsverfahren für die Diäten in diesem Jahr auszusetzen. 

Die Diäten folgen seit 2014 der Entwicklung des sogenannten 

Nominallohnindex. Weil die Löhne und Gehälter der Men-

schen im vergangenen Jahr gestiegen sind, stünde zum 1. Juli 

2020 auch eine Erhöhung der Diäten um denselben Prozent-

satz an. Doch das Anpassungsverfahren für die Abgeordne-

tenentschädigung geht auf Zahlen zurück, die das Statisti-

schen Bundesamtes hierfür jährlich bis zum 31. März über-

mittelt. In diesen Zahlen ist daher der wirtschaftliche Rück-

gang durch die Corona-Krise nicht enthalten. Millionen Bürger 

erleben derzeit jedoch starke Einschnitte, Unsicherheiten, 

Kurzarbeit, Insolvenzangst. Eine Anpassung der Diäten anhand 

von Daten, die das noch nicht berücksichtigen konnten, wäre 

ein falsches Zeichen. Das Verfahren insgesamt wird durch die 

jetzige Aussetzung nicht in Frage gestellt, der Nominallohnin-

dex bildet außerhalb von Fällen höherer Gewalt die Verdienst-

entwicklung der Menschen, an denen sich die Diätenentwick-

lung laut Gesetz orientieren soll, zeitnah und exakt ab. In den 

Ausnahmefällen, in denen das Verfahren nicht zu vertretba-

ren Ergebnissen kommt, steuern wir nach und setzen mit dem 

Gesetzentwurf den richtigen Kurs. 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundes-

personalvertretungsgesetzes. Ohne gesetzgeberische Maß-

nahmen drohen den Dienststellen des Bundes bei längerer 

Pandemie mit dem Ablauf der Amtszeiten der bestehenden 

Personalvertretungen sowie der Jugend- und Auszubildenden-

vertretungen personalvertretungslose Zeiten in größerem 

Umfang und von längerer Dauer. Zur Sicherung der Interes-

senvertretung der Beschäftigten während der Coronavirus-

Epidemie sieht der bis zum Ablauf des 31. März 2021 befriste-

te Gesetzentwurf deshalb folgende Maßnahmen vor: Die je-

weils im Amt befindliche Personalvertretung bzw. Jugend- 

und Auszubildendenvertretung führt ggf. die Geschäfte auch 

Daten und Fakten 

Erstmals mehr als 150 Mio. Reisende im Eisenbahn-

Fernver-

kehr. 2019 

stieg die 

Zahl der 

Fernver-

kehrs-

reisenden 

mit Eisen-

bahnen 

überdurch-

schnittlich 

an. Mit 151 

Mio. Per-

sonen 

nutzten mehr Reisende als jemals zuvor die Bahn – eine wei-

tere Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 1,9%. An der 

Gesamtbilanz der Fahrgastbeförderung mit Bussen und Bah-

nen, hat der Fernverkehr allerdings nur einen geringen Anteil. 

Über 11,6 Mrd. Mal waren Fahrgäste im Jahr 2019 im Nah- 

und Fernverkehr des Linienverkehrs mit Bussen und Bahnen 

in Deutschland unterwegs, von diesen 11,4 Mrd. im Öffentli-

chen Personennahverkehr. Das entspricht durchschnittlich 

fast 32 Mio. Fahrten pro Tag und einem Anstieg von 0,4% 

zum Vorjahr. 2019 hat sich damit der kontinuierliche Anstieg 

der Fahrgastbeförderung im 15. Jahr in Folge weiter fortge-

setzt. Die Folge der Corona-Pandemie werden den langfristi-

gen Trend kaum brechen, selbst wenn mit erheblichen Ein-

brüchen bei den Passagierzahlen für 2020 zu rechnen ist.  

(Quelle: Destatis)  
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